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Bundesrats-Drucksache: 674/20 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bun-
desregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der Parla-
mentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung gemäß Einsetzungsantrag (BT-Drs. 19/1837) in 
seiner 62. Sitzung am 18. November 2020 mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des 
Verfassungsschutzrechts (BR-Drs. 674/20) befasst. 

Folgende Aussagen zur Nachhaltigkeit wurden in der Begründung des Gesetzentwurfes getrof-
fen: 

„Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, speziell Indikator 16.1 
„Kriminalität – Persönliche Sicherheit weiter erhöhen“. Die Bezüge sind dabei allerdings in 
mehrfacher Hinsicht mittelbar. Schutzgut des Verfassungsschutzes sind nicht Individualrechts-
güter, sondern die Universalrechtsgüter nach Artikel 73 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b GG. 
Diese bilden aber den strukturellen Rahmen, in dem sich individuelle Sicherheit realisiert. Die 
Wirkungen sind auch insofern mittelbar, als der Verfassungsschutz eine Frühwarnfunktion hat 
und ausdrücklich nicht über Befugnisse zur Intervention verfügt, so dass sich diese Aufgaben-
wahrnehmung unter Umständen erst in vielstufigen Wirkungsketten in konkreten Sicherheits-
effekten abbildet. Eine Operationalisierung statistischer Messbarkeit der Wirkungen des Geset-
zes in Bezug auf den Nachhaltigkeits-Indikator ist danach nicht möglich. Mithin sind auch ent-
sprechende prognostische Einschätzungen gegenständlich nicht eröffnet. Gleichwohl ist gene-
rell davon auszugehen, dass die effektive Aufgabenwahrnehmung des Verfassungsschutzes 
sich auch im Indikator 16.1 positiv niederschlägt.“ 

Formale Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung: 

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes ist nicht gegeben.  

Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung ist plausibel. 

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Berlin, 18. November 2020 

Sybille Benning, MdB
Berichterstatterin 

 Dr. Christoph Hoffmann, MdB 
Berichterstatter 
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